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28. Verordnung: Über die angemessenen und förderbaren Gesamtbaukosten und über die Förderung der Errichtung 
von Wohnhäusern, Wohnungen, Heimen und Eigenheimen im Rahmen des Wiener Wohnbauförde
rungs- und Wohnhaussanierungsgesetzes. 

29. Verordnung: Gewährung von Eigenmittelersatzdarlehen. 
30. Verordnung: Sperrzeitenverordnung 1982; Abänderung. 

28. 

Verordnung der Wiener Landesregierung vom 
4. Juli 1989 über die angemessenen und 
förderbaren Gesamtbaukosten und über die 
Förderung der Errichtung von Wohnhäusern, 
Wohnungen, Heimen und Eigenheimen im 
Rahmen des Wiener W ohnbauförderungs- und 

Wohnhaussanierungsgesetzes 

Auf Grund der§§ 4 Abs. 3, 8, 12, 14 und lS des 
Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanie
rungsgesetzes - WWFSG 1989, LGBl. für Wien 
Nr. l 8/ 1989, wird verordnet: 

§ 1. (1) Im Falle der Errichtung von Mietwohnun
gen (Geschäftsräumen) und Heimen beträgt die 
Obergrenze der förderbaren Gesamtbaukosten 
ohne jeden Zuschlag 11 400 S je Quadratmeter 
Nutzfläche gemäß§ 2 Z 9 des Wiener Wohnbaufor
derungs- und W ohnhaussanierungsgesetzes 1989. 

(2) Die Festlegung der förderbaren Gesamtbau
kosten erfolgt im Zuge einer technisch-wirtschaftli
chen Prüfung, wobei über die im Abs. 1 genannte 
Obergrenze hinaus bei Vorliegen nachstehend 
angeführter Kriterien folgende Zuschläge Berück
sichtigung finden: 
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1. Bei erschwerten Bedingungen bei einer Lük
kenbebauung ist bis zu einer Gesamtnutzflä
che von 5 000 m2 ein Zuschlag in maximal 
folgender Höhe je Quadratmeter Nutzfläche 
zu gewähren: 
bei einer Gesamtnutzfläche 
bis 1 000 m2 .......••••••••......• 800 S, 
von 2 000 m2 •••••••••••••••••.••• 500 S, 
von 4 000 m2 •••••••........•.••.. 200 S; 
die Zwischenwerte sind durch lineare Interpo
lation zu ermitteln, wobei bei der Obergrenze 
von 5 000 m2 der Zuschlag rechnerisch mit 
Null anzusetzen ist; 

2. bei erschwerten Bedingungen bei Kleinbau
stellen bis zu einer Gesamtnutzfläche von 
5 000 m2 ist ein Zuschlag in maximal folgender 
Höhe je Quadratmeter Nutzfläche zu gewäh
ren: 
bei einer Gesamtnutzfläche 
bis 1 000 m2 • • • • • • • • . . . . . . . . . • • . 2 200 S, 
von 2 000 m2 • • • • • • . . . • . . . . . • • • • 1 600 S, 
von 4 000 m2 • • • • • • . • • • • • • . • • • • • 600 S; 

die Zwischenwerte sind durch lineare Interpo
lation zu ermitteln, wobei bei der Obergrenze 
von 5 000 m2 der Zuschlag rechnerisch mit 
Null anzusetzen ist; 

3. bei Bauvorhaben, bei denen erschwerende 
Umstände bei der Bauführung, wie etwa bei 
der Fundierung oder der Errichtung von 
Garagen, nachweisbar zu wesentlichen unver
meidbaren Mehrkosten führen, kann ein 
Zuschlag bis höchstens 4 400 S je Quadratme
ter Nutzfläche gewährt werden; 

4. bei Heimen mit entsprechender Ausstattung 
kann darüber hinaus ein Zuschlag von 
maximal 3 500 S je Quadratmeter Nutzfläche 
gewährt werden. 

(3) Für sonstige Mehrkosten kann ein Betrag von 
maximal 1 200 S je Quadratmeter Nutzfläche 
geltend gemacht werden, der jedoch nicht mehr zu 
den förderbaren Gesamtbaukosten zählt. 

(4) Die angemessenen Gesamtbaukosten errech
nen sich aus dem Grundbetrag gemäß Abs. 1, den 
für das Bauvorhaben gewährten Zuschlägen gemäß 
Abs. 2 und dem im Abs. 3 genannten Maximalbe
trag. Die Differenz zwischen den angemessenen 
Gesamtbaukosten und den förderbaren Gesamtbau
kosten gemäß Abs. 1 und 2 ist durch zusätzliche 
Eigenmittel abzudecken. 

(5) In jenen Fällen, in denen vom Förderungswer
ber keine Vorsteuer (§ 12 des Umsatzsteuergesetzes 
1972) geltend gemacht werden kann, erhöhen sich 
die förderbaren und die angemessenen Gesamtbau
kosten um die zu entrichtende Umsatzsteuer. 

(6) Bei Heimen werden bei der Nutzfläche die 
Flächen aller im § 2 Z 5 des Wiener W ohnbauforde
rungs- und W ohnhaussanierungsgesetzes angeführ
ten Räumlichkeiten und sonstige Gemeinschaftsflä
chen berücksichtigt. 

§ 2. Die Obergrenze der angemessenen Gesamt
baukosten gemäß § 1 Abs. 4 in Verbindung mit 
Abs. 5 gilt auch für die Errichtung von Eigenheimen 
und Wohnungen, an denen Wohnungseigentum 
begründet werden soll. 

§ 3. ( 1) Die Förderung der Errichtung von 
Mietwohnungen (Geschäftsräumen) und' Heimen 
erfolgt durch Gewährung eines nichtrückzahlbaren 
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